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Einleitung

Einführung

Das Konzept einer Gesellschaft ist die Gründung einer Organisationsform,
deren bestimmendes Strukturmerkmal eine Interessengemeinschaft ist.
Grundvoraussetzung einer Gesellschaft ist deshalb die gemeinsame und
freiwillige Verfolgung eines Verbandszwecks durch die Gesellschafter.1
Der Gesellschaftszweck bestimmt das sog. Gesellschaftsinteresse, an das
Gesellschafter und Geschäftsführer bei ihrem Handeln gebunden sind. Sie
müssen vor ihren Entscheidungen stets prüfen, ob diese dem Gesellschafts-
interesse zuwiderlaufen. Eine Verletzung des Gesellschaftsinteresses kann
einen Haftungstatbestand begründen.

Das körperschaftliche Interesse besteht dabei nicht aus den verschmolze-
nen Interessen der Gesellschafter, sondern aus einem gemeinsamen, den
Individualinteressen der Gesellschafter übergeordneten Zweck, zu dessen
Erreichung sich die Gesellschafter zu einer Kooperation zusammenge-
schlossen haben.2 Daher schließt die Existenz eines körperschaftlichen In-
teresses nicht aus, dass die Verbandsmitglieder in Bezug auf die Verfassung
und die Organisation der Gesellschaft individuelle und private Interessen
aufweisen. Die Verfolgung auch der privaten Interessen führt zu einer Si-
tuation, in der die Einzelinteressen der Gesellschafter mit dem Gesell-
schaftsinteresse in Konflikt stehen.

Die Kollision zwischen dem Gesellschaftsinteresse und dem privaten In-
teresse des Gesellschafters kommt vor allem bei der Stimmrechtsausübung
zum Tragen. Bei der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung übt
der GmbH-Gesellschafter am meisten Einfluss auf die Geschicke der Ge-
sellschaft aus. Ist ein Gesellschafter in eigenen Angelegenheiten betroffen,
etwa wenn die Beschlussfassung den Abschluss eines Vertrags zwischen
ihm und der Gesellschaft oder die Geltendmachung von Schadensersatzan-

§ 1

I.

1 Vgl. Wiedemann, Übertragung, S. 25 f.: „Die schlichte Rechtsgemeinschaft ist die
durch die Interessengemeinschaft erzwungene, die Gesellschaft die für die Interes-
sengemeinschaft begründete Personenvereinigung.“.

2 K. Schmidt, GesR, § 4 I 2 b (S. 60); Wiedemann, GesR, Bd. I, S. 9 f.
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sprüchen gegen ihn betrifft, hat er eine für die Gesellschaft riskante Dop-
pelrolle inne.3 Es ist einleuchtend und nachvollziehbar, dass jemand, des-
sen Verhalten beurteilt wird oder mit dem ein Geschäft abgeschlossen wer-
den soll, die Interessen des Gegenparts nicht mit gleicher Intensität durch-
zusetzen versucht wie jemand, der allein seine eigenen Interessen verfolgt.4
Der Verfolgung von privaten Interessen des Gesellschafters sollen Stimm-
verbote oder Stimmrechtsausschlüsse – die beiden Begriffe werde nachfol-
gend synonym verwendet – entgegen wirken. Sie gehören neben dem Ver-
bot des Insichgeschäfts, dem Verbot der verdeckten Gewinnausschüttung,
aktien- und wertpapierrechtlichen Offenlegungspflichten sowie Wettbe-
werbsverboten der Organmitglieder zu den Maßnahmen in einem Spek-
trum von Regelungen des Gesellschafts-, Steuer-, Bilanz- und Kapitalmarkt-
rechts zur Ausschaltung von Interessenkonflikten.5

Das Recht der privatrechtlichen Körperschaften kennt seit langem
Stimmverbote bei Vorliegen einer Interessenkollision bei der Beschlussfas-
sung. Schon 1884 wurden mit der Aktienrechtsnovelle die ersten Stimm-
verbotstatbestände geschaffen, 1892 folgte das GmbH-Gesetz mit der bis
heute unveränderten Stimmverbotsregelung des § 47 Abs. 4 GmbHG. Da-
nach unterliegt ein Gesellschafter einem Stimmverbot bei der Beschlussfas-
sung über seine Entlastung, die Befreiung von einer Verbindlichkeit, die
Vornahme eines Rechtsgeschäfts und die Einleitung und Erledigung eines
Rechtsstreits.

Die Problematik der Stimmverbote ist in ihrer Komplexität jedoch erst
im Laufe der Zeit erkannt, entwickelt und systematisiert worden.6 Obwohl
sie wesentliche Interessenkollisionen erfasst, hat sich die in § 47 Abs. 4
GmbHG enthaltene Regelung als bruchstückhaft erwiesen. Schon früh
wurde die Auffassung vertreten, dass die gesetzlichen Stimmverbote allein
nicht reichen. Daraus haben sich die sog. beweglichen Stimmrechtsschran-
ken entwickelt.7 Diese ermöglichen eine nachträgliche inhaltliche Über-
prüfung einer an sich gestatteten Stimmabgabe anhand der konkreten
Umstände des Einzelfalls. Die bedeutenste bewegliche Stimmrechtsschran-
ke ist die Treuepflicht des Gesellschafters. Zur wirkungsvollen Verhinde-
rung einer Verletzung des Gesellschaftsinteresses bei der gesellschaftlichen

3 So insbesondere für Verträge zwischen Gesellschaft und Gesellschafter Huffmann,
Kontrolle schuldrechtlicher Austauschgeschäfte, S. 2.

4 Vgl. Huffmann, Kontrolle schuldrechtlicher Austauschgeschäfte, S. 2.
5 Haberer, Zwingendes KapitalgesellschaftsR, S. 507 ff.
6 Behrens, FS 100 Jahre GmbH-Gesetz, 539 (548).
7 Siehe hierzu die grundlegende Untersuchung von Zöllner, Schranken mitglied-

schaftlicher Stimmrechtsmacht, S. 287 ff.
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Willensbildung sieht die Rechtsordnung daher zwei Mechanismen vor:
zum einen das präventive Stimmverbot, das in typischen Konfliktsituatio-
nen die Nichterfüllung der Treuepflicht des Gesellschafters verhindern
soll, und zum anderen die Anfechtbarkeit des Gesellschafterbeschlusses als
Sanktion einer grundsätzlich zugelassenen Stimmabgabe, die in einem
konkreten Einzelfall missbräuchlich war.

Darüber hinaus tauchen auch im Rahmen des § 47 Abs. 4 GmbHG im-
mer neue Problemfälle auf, in denen das Bestehen eines Stimmverbots
fraglich ist. Rechtsprechung und Schrifttum haben sich in zunehmendem
Maße der Aufgabe gewidmet, für die verschiedensten Fälle eine Anwen-
dung des Stimmverbots zu prüfen. So bestehen hinsichtlich der erforderli-
chen Einschränkungen oder Erweiterungen des Anwendungsbereichs der
gesetzlichen Regelung zahlreiche Streitpunkte. In den Kommentierungen
zu § 47 GmbHG nimmt die Auseinandersetzung mit diesen Fragen mitt-
lerweile viel Raum ein, ohne dass die Diskussionen dabei abgeschlossen
wären.8 Schon die Bestimmung des subjektiven Geltungsbereichs ist pro-
blematisch; insbesondere das verbreitete Auftreten von Unternehmensver-
bindungen und die Zulassung von Einmanngesellschaften warfen neue
Fragen auf; namentlich die Zurechnung von Befangenheitstatbeständen
hat eine hohe Komplexität erreicht.9 Aber auch die Bestimmung des sachli-
chen Anwendungsbereichs hat zahlreiche Fragen aufgeworfen.

Dabei ist insbesondere der Tatbestand der Vornahme eines Rechtsge-
schäfts zwischen GmbH und Gesellschafter besonders problematisch, viele
Einzelfragen sind seit jeher umstritten. Dass die Entwicklung immer noch
in vielen Punkten im Fluss ist, geht zum Teil auch in Abhängigheit von
gesellschaftlichen und rechtspolitischen Debatten. So lässt sich in der Dis-
kussion um das Stimmrecht des geschäftsführenden Gesellschafters bei der
Beschlussfassung über seine Geschäftsführervergütung beobachten, dass
das Stimmrecht des betroffenen Gesellschafters zunächst bejaht wurde,
während in jüngerer Zeit, in der auch die Gehälter sowie Bonuszahlungen
für Vorstände großer Unternehmen stärker in den Fokus und in die Kritik
von Bevölkerung und Politik geraten sind, immer mehr Stimmen im
Schrifttum ein Stimmverbot befürworten.

Die Entwicklung ist gekennzeichnet durch eine immer weiter getriebe-
ne Verfeinerung der Rechtsfragen.10 Dieser kasuistischen Behandlung vie-
ler verschiedener Situationen steht der Ruf nach Rechtssicherheit gegen-

8 Behrens, FS 100 Jahre GmbH-Gesetz, 539 (548 f.).
9 Vgl. dazu Lausberg, § 47 Abs. 4 GmbHG im GmbH-Konzern, S. 21 ff.

10 Behrens, FS 100 Jahre GmbH-Gesetz, 539 (549).
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über.11 Denn mit der Kasuistik einher geht eine erhebliche Rechtsunsi-
cherheit auf einem Gebiet, das eigentlich keine Unklarheiten zulassen soll-
te.12 Die Beschlusslage der Gesellschaft ist Grundlage für deren geschäftli-
che Aktivitäten. Kommt es zu einer gerichtlichen Überprüfung von mögli-
chen Beschlussmängeln aufgrund von Stimmverboten, nimmt ein solches
Verfahren viel Zeit in Anspruch. Die nachträgliche Überprüfung dieser
entscheidenden Rechtsfrage kann bei Durchlauf aller Instanzen durchaus
mehrere Jahre dauern; in dieser Zeit besteht dann eine unklare Beschluss-
lage.

Bei Gesellschafterstreitigkeiten und entsprechenden Mehrheitsverhält-
nissen kommt es regelmäßig entscheidend darauf an, ob die (Gegen-)Stim-
men der übrigen Gesellschafter zu berücksichtigen sind oder ob sie wegen
Befangenheit von der Ausübung ihres Stimmrechts ausgeschlossen sind.
Lässt der Versammlungsleiter einen Gesellschafter bei der Beschlussfas-
sung über eine Angelegenheit von vornherein nicht zur Abstimmung zu
und wird die Annahme eines Beschlussantrags ohne die Stimmen des be-
treffenden Gesellschafters festgestellt, so kommt der Beschluss zunächst zu-
stande. Der Gesellschafter wäre genötigt, diesen Beschluss wegen Nichtan-
erkennung seines Stimmrechts anzufechten. Wird die Abgabe der Stim-
men von dem Versammlungsleiter dagegen zugelassen und kommt ein Be-
schluss wegen der Stimmen des Gesellschafters zustande oder nicht zustan-
de, werden die übrigen Gesellschafter in die Rolle des Klägers gedrängt,
wenn sie die Nichtigkeit des gefassten Beschlusses oder des abgelehnten
Beschlusses durchsetzen wollen. Der Entscheidung des Versammlungslei-
ters kommt daher eine hohe prozessuale Bedeutung in der Gesellschafter-
versammlung zu, vor allem bei Streitigkeiten zwischen den Gesellschaf-
tern.

Der Versammlungsleiter, der in der Regel ein Gesellschafter oder der
Geschäftsführer der Gesellschaft, manchmal auch ein Steuerberater oder
Rechtsanwalt ist, muss entsprechende rechtliche Vorkenntnisse haben, um
die Stimmberechtigung prüfen zu können. Dies gilt umso mehr, als eine
Vorabklärung im Wege der Feststellungsklage, ob ein Gesellschafter einem
Stimmverbot unterliegt oder nicht, unzulässig ist. Bei der Stimmberechti-
gung eines Gesellschafters handelt es sich nämlich nicht um die Feststel-
lung eines Rechtsverhältnisses, sondern um die Klärung einer Vorfrage zur
Beurteilung der Wirksamkeit eines Beschlusses.13

11 Vgl. BGH, Urt. v. 9.7.1990 – II ZR 9/90, NJW 1991, 172 (173).
12 Flechtheim, JW 1925, 564 (564).
13 OLG München, Urt. v. 29.3.2012 – 23 U 3953/09, BeckRS 2012, 07660.
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Gegenstand und Ziel der Untersuchung

Schon das Reichsgericht stellte fest, dass für die Frage der Stimmenthal-
tung „klare und scharfe Grenzlinien für die Praxis unentbehrlich“14 sind.
Stimmverbote müssen derart beschaffen sein, dass die Frage der Stimmbe-
rechtigung eines Gesellschafters sowohl anhand der faktischen Umstände
als auch der juristischen Bewertung möglichst ohne rechtliche Beratung
und eine aufwändige Tatsachenermittlung beurteilt werden kann.15 Ange-
sichts der Vielzahl offener Fragen ist es daher erstaunlich, dass Stimmver-
bote in der juristischen Literatur kein aktuelles Thema mehr darstellen
und nur noch vereinzelt dazu veröffentlicht wird.16

Interessenkonflikte bei Gesellschaftern stellen ein in allen Rechtsord-
nungen auftretendes Problem dar. Es bietet sich daher an, zu untersuchen,
wie in ausländischen Rechtsordnungen der Umgang mit Interessenkon-
flikten bei Gesellschaftern vorgesehen ist, um hieraus Rückschlüsse für die
Bewertung der deutschen Regelung zu ziehen. Bei der Betrachtung der Re-
gelungen anderer EU-Mitgliedstaaten zeigt sich ein uneinheitliches Bild.
Dem Gesetzgeber stehen prinzipiell zwei verschiedene Lösungsansätze zur
Verfügung, um Interessenkonflikten der Gesellschafter in Bezug auf zur
Abstimmung stehende Beschlussgegenstände zu begegnen. Starre Stimm-
rechtsschranken bedeuten, dass die Stimmverbote den Charakter einer fes-
ten, starren Regelung haben, bei der es keine Anpassung an die Bedürfnis-
se des Einzelfalls gibt.17 Bewegliche Stimmrechtsschranken binden den
Abstimmenden nur hinsichtlich des Inhalts seiner Stimmabgabe, hindern
aber nicht seine Mitwirkung an der Beschlussfassung überhaupt.18

Es soll deshalb untersucht werden, welche der Regelungen dem Bedürf-
nis nach Schutz vor Interessenkonflikten der Gesellschafter und einem da-
raus resultierenden Schaden der Gesellschaft am ehesten gerecht werden.
Aus dem Umgang anderer europäischer Staaten mit dem Interessenkon-
flikt eines Gesellschafters steht zu erwarten, dass eine Vielzahl interessanter
Erkenntnisse für das deutsche Recht gewonnen werden kann. Insbesonde-
re aus dem umfangreichen Material des ausländischen Schrifttums, der

II.

14 So schon RG, Urt. v. 29.11.1912 – II 369/12, RGZ 81, 37 (40).
15 Koppensteiner, in: GS Schönherr, 205 (207); ders., wbl 2013, 61 (62); S. Schmidt,

Stimmverbote, S. 31.
16 Diese Feststellung trifft auch Jansen, Stimmrechtsausschluss, S. 8.
17 Schleiffer, Der gesetzliche Stimmrechtsausschluss im schweizerischen Aktienrecht,

S. 50.
18 Schleiffer, Der gesetzliche Stimmrechtsausschluss im schweizerischen Aktienrecht,

S. 54.
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Kritik an den Regelungen durch die Rechtsprechung und dem Nachvoll-
ziehen der gesetzgeberischen Motivation für das Einführen bzw. Nichtein-
führen entsprechender Regelungen lassen sich umfangreiche Einsichten
für die deutsche Norm und ihre Auslegung erwarten. Ziel ist insbesondere
die Klärung der Frage, für welche Art von Rechtsgeschäften für den betrof-
fenen Gesellschafter ein Stimmverbot bei der Beschlussfassung besteht.

Die deutsche GmbH von 1892 fungierte vielfach als Vorbild für die
Schaffung einer vergleichbaren Gesellschaftsform in anderen Ländern, so
z.B. für die 1925 in Frankreich eingeführte Société à responsabilité limitée
(SARL)19 und die österreichische GmbH. Dennoch haben diese Länder an-
dere Stimmverbotstatbestände formuliert oder andere Kontrollmechanis-
men zur Wahrung des Gesellschaftsinteresses geschaffen. Es liegt nahe, die
dort gefundenen Lösungsansätze mit dem deutschen Modell zu verglei-
chen. Dadurch kann die nationale Regelung auf einer breiteren Erkennt-
nisbasis betrachtet und bewertet werden.

Grundlage ist zunächst die Vergleichbarkeit der Ausgangssituation im
jeweiligen nationalen Recht. Diese ist Voraussetzung für einen funktions-
bezogenen Vergleich der Regelungen anderer Rechtssysteme.20 Basis der
Untersuchung bilden daher notwendige Grundlagen im Hinblick auf die
Ausgestaltung des Mitgliedschaftsrechts, die Stimmrechtsmacht, den Min-
derheitenschutz, die Zulässigkeit von Mehrheitsentscheidungen und die
Grenzen der Privatautonomie in der Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung.

Darüber hinaus dienen die gewonnenen Erkenntnisse aus der rechtsver-
gleichenden Untersuchung auch im Hinblick auf den Entwurf für die
Schaffung einer neuen supranationalen Gesellschaftsform, der Europä-
ischen Privatgesellschaft bzw. der Societas Privata Europaea (SPE). So soll
im letzten Teil dieser Arbeit untersucht werden, ob und inwiefern Stimm-
verbote auch in der SPE Anwendung finden, um Interessenkonflikte der
Gesellschafter bei der Beschlussfassung zu vermeiden.

Die Bedeutung der Rechtsvergleichung

Rechtsvergleichung bedeutet, die Lösungen verschiedener Rechtsordnun-
gen für als regelungsbedürftig erachtete Probleme zueinander in Bezie-

III.

19 Karst, NotBZ 2006, 119 (119); Arlt, Frz. Aktiengesellschaft, S. 41.
20 Rheinstein, Rechtsvergleichung, S. 26.
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hung zu setzen.21 Der Einsatz der Methodik der Rechtsvergleichung lässt
sich in verschiedenen Bereichen beobachten. Sie wurde zunächst im 19.
und zu Beginn des 20. Jahrhunderts angewendet, als für die Entwürfe di-
verser nationaler Gesetze die jeweiligen Gesetzgeber ausländisches Recht
analysiert und miteinbezogen haben.22 Heute ist die Rechtsvergleichung in
der Vorbereitung der Gesetzgebung etabliert. Eine zweite überragende
Rolle spielt die Rechtsvergleichung im Bereich der Rechtsvereinheitli-
chung, sei es in der Entwicklung des europäischen Unionsrechts oder auch
in der Vorbereitung von internationalem Einheitsrecht wie dem UN-Kauf-
recht (CISG).

Ein vergleichender Blick auf fremde Rechtsordnungen kann aber auch
dann hilfreich sein, wenn Regelungen des eigenen Rechts als reformbe-
dürftig empfunden werden. Wenngleich ihm im geltenden Recht einer
Rechtsordnung keine normative Wirkung zukommt, bietet er doch eine
Fülle möglicher Lösungen für ein Problem. Aus dem Vergleich mit ande-
ren Rechtsordnungen ergeben sich regelmäßig Einsichten, Ideen und Ar-
gumente, die zu einem besseren Verständnis der Normen und Institute des
eigenen Rechts führen und einer fundierten Rechtskritik nützen.23 Die we-
sentlichste Funktion der Rechtsvergleichung liegt in der Erkenntnis.24 Da-
neben kann die Rechtsvergleichung auch im Rahmen der Auslegung na-
tionaler Normen zum Einsatz kommen. Zwar befindet sich die Debatte,
inwieweit die Rechtsvergleichung als fünfte Auslegungsmethode in den
Kanon möglicher Auslegungsmethoden einzubeziehen ist, noch in ihren
Anfängen.25 Zumindest aber wenn eine Norm Spielraum für Auslegung
und Konkretisierung lässt, können durch die Rechtsvergleichung Lösungs-
vorschläge und Argumente gewonnen werden, die vor allem im Rahmen
der teleologischen Auslegung einer Norm von Bedeutung sind.26

Zum Vergleich mit dem deutschen Recht sollen vornehmlich die Rege-
lungen zu den Interessenkonflikten der Gesellschafter in Österreich, Spa-
nien, Frankreich und Großbritannien herangezogen werden. Während der
deutsche § 47 Abs. 4 GmbHG ausweislich der Gesetzesmaterialien als Vor-
bild für die spanischen und österreichischen Stimmverbotsregelungen
diente, findet sich in Großbritannien und Frankreich ein anderer Umgang

21 Rabel, Rechtsvergleichung, S. 2; Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung, S. 2.
22 Dies gilt z.B. auch für das in dieser Arbeit zu untersuchende GmbH-Recht in Ös-

terreich und Spanien.
23 Rheinstein, Rechtsvergleichung, S. 27.
24 Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung, S. 14.
25 Häberle, JZ 1989, 913 (916 ff.); Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung, S. 16 ff.
26 Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung, S. 16 ff.
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mit dem Bestehen eines Interessenkonflikts beim Gesellschafter. Aufgrund
der Orientierung des österreichischen Stimmverbots am deutschen Stimm-
verbot sind die Ergebnisse der deutschen Lehre sowie der deutschen Recht-
sprechung auch in Österreich bedeutsam.27 Für den Vergleich soll nur die
jeweilige Gesellschaftsform, die in den untersuchten Rechtsordnungen am
ehesten der deutschen GmbH als geschlossener Kapitalgesellschaft ent-
spricht, untersucht werden.

Beschränkung des Untersuchungsgegenstands

Untersuchungsgegenstand ist nur der Ausschluss des mitgliedschaftlichen
Stimmrechts, d.h. das gesetzliche Stimmverbot des Gesellschafters in der
Gesellschafterversammlung nach § 47 Abs. 4 GmbHG. Nicht erörtert wird
zum einen das Stimmverbot von Mitgliedern anderer Organe der Gesell-
schaft, insbesondere eines fakultativen Aufsichts- bzw. Beirats. Zum ande-
ren werden weder die Besonderheiten des Stimmrechtsausschlusses in
Konzernlagen28 noch für den Fall, dass die GmbH Komplementärin einer
Kommanditgesellschaft ist29, berücksichtigt. Gleiches gilt für die Anwend-
barkeit des Stimmverbots in der Einmanngesellschaft.30 Auch das Ruhen
des Stimmrechts aus eigenen Anteilen wird nicht behandelt. Dieses soll die
Ausübung eines funktionswidrigen Einflusses der Geschäftsführung in der
Gesellschafterversammlung verhindern und verfolgt damit einen anderen
Zweck als das Stimmverbot des § 47 Abs. 4 GmbHG.31

Gegenstand der Untersuchung ist schließlich nur der Tatbestand des
Stimmverbots in § 47 Abs. 4 GmbHG, nicht aber die Rechtsfolgen des
Stimmverbots und die Möglichkeiten des Angriffs eines im Hinblick auf
§ 47 Abs. 4 GmbHG fehlerhaften Beschlusses.32

IV.

27 OGH, Entsch. v. 16.7.1952, 1 Ob 536/52, SZ 25/200 S. 524 (526 f.).
28 Vgl. dazu die Dissertation von Lausberg, § 47 Abs. 4 GmbHG im GmbH-Konzern;

außerdem: Bacher, GmbHR 2001, 610; ders., GmbHR 2002, 143; Liebs, FS Claus-
sen, 251 ff.; Westermann, FS Raisch, 309 (309 ff.) und zuletzt Bernau, FS Berg-
mann, 63 ff. Für Österreich siehe Gordon, Stimmverbote im GmbH-Konzern.

29 Siehe zum Stimmverbot in der GmbH & Co. KG Bahnsen, GmbHR 2001, 317;
Weinhardt, DB 1989, 2417; zur Einheits-GmbH & Co. KG siehe Giehl,
MittBayNot 2008, 268.

30 Vgl. dazu Altmeppen, NJW 2009, 3757; Grohmann, GmbHR 2008, 1255.
31 Römermann, in: Michalski, GmbHG, § 47 Rn. 67.
32 Eingehend hierzu Jansen, Stimmrechtsausschluss, S. 157 ff.
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Die Ausführungen beschränken sich dabei im Wesentlichen auf das
Recht der GmbH. Auch das Aktienrecht enthält Regelungen über Stimm-
rechtsausschlüsse, diese sind jedoch bereits Gegenstand verschiedener
Schriften und Untersuchungen.33 Darüber hinaus ist die Auseinander-
setzung mit den GmbH-rechtlichen Vorschriften praktisch bedeutsamer.
Mit 1.329.277 Gesellschaften zum Stichtag 1. Januar 2020 ist die GmbH
die am häufigsten genutzte Gesellschaftsform in Deutschland.34 Zudem
steht den Gesellschaftern einer GmbH über ihr Weisungsrecht ein un-
gleich größerer Einfluss zu als den Aktionären einer AG. Damit besteht bei
der GmbH von vornherein ein weitaus größeres Konfliktpotential bei Be-
schlussfassungen in eigener Sache. Gleichwohl wird an einigen Stellen Be-
zug genommen auf das aktienrechtliche Stimmverbot, seine historische
Entwicklung und hierzu ergangene gerichtliche Entscheidungen. Dies er-
scheint sowohl im Hinblick auf die Ähnlichkeit als auch die gemeinsame
Entwicklungsgeschichte der Stimmverbotsregelungen geboten.

Gang der Untersuchung

Die vorliegende Arbeit gliedert sich inhaltlich in sieben wesentliche Teile
auf. Im ersten Teil werden die Grundlagen des mitgliedschaftlichen
Stimmverbots in der GmbH dargestellt. Hierzu gehört zunächst das Ver-
ständnis der Willensbildung in der GmbH, insbesondere des Mehrheits-
prinzips. Es soll skizziert werden, welche Interessen in einer Gesellschaft
verfolgt werden und wann ein Interessenkonflikt vorliegt, der ein Stimm-
verbot des betroffenen Gesellschafters zum Schutz der Gesellschaft erfor-
dert. Zu den Grundlagen gehören ebenfalls die historische Entwicklung
der Stimmverbote sowie ihr teleologischer Hintergrund und die Einord-
nung der durch den Gesetzgeber gewählten Regelungsform. Außerdem
wird das Stimmverbot sowohl von § 181 BGB als auch den beweglichen
Stimmrechtsschranken abgegrenzt.

In Teil 2 folgt eine Darstellung des sachlichen und persönlichen Anwen-
dungsbereichs des § 47 Abs. 4 GmbHG. Im Anschluss werden in Teil 3 die

V.

33 Vgl. Meyer-Giesow, Stimmverbote in den Aktienrechten der EWG-Staaten; Wink-
ler, Das Stimmrecht der Aktionäre in der EU.

34 Vgl. Kornblum, GmbHR 2020, 677 (678). Davon umfasst sind 152.710 haftungs-
beschränkte Unternehmergesellschaften (UG) als Unterart der GmbH (§ 5a
GmbHG). Den 1.176.567 „echten“ GmbHs (vgl. Kornblum, GmbHR 2020, 677
(686)) steht eine Zahl von 14.193 Aktiengesellschaften gegenüber, Kornblum,
GmbHR 2020, 677 (678).
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unterschiedlichen Regelungen nebst ihrer Entwicklungsgeschichte in
Österreich, Spanien, Frankreich und Großbritannien erläutert und mit
dem deutschen Stimmverbot verglichen. Die rechtsvergleichende Darstel-
lung der Regelungen zum Stimmrechtsausschluss erfolgt anhand von Län-
derberichten, da die Stimmverbotstatbestände in den einzelnen Ländern
nicht identisch sind. Eine Darstellung anhand von Tatbestandsmerkmalen
oder einzelnen Interessenkonflikten ist dadurch nicht möglich.

Nachdem mit der rechtsvergleichenden Betrachtung der Stimmverbots-
regelungen die Basis für ein Verständnis des Zwecks und der Funktions-
weise verschiedener Stimmverbote gelegt ist, sollen im Anschluss einige
besonders streitige Probleme im Zusammenhang mit dem deutschen
Stimmverbot betrachtet werden. Hierbei sollen weitere punktuelle rechts-
vergleichende Betrachtungen zur Lösung wesentlicher Auslegungsschwie-
rigkeiten in Deutschland beitragen. In Teil 4 soll zunächst eine eingehende
Untersuchung des deutschen Stimmverbots bei der Beschlussfassung be-
treffend die Vornahme eines Rechtsgeschäfts erfolgen. Dieser Tatbestand
ist das umstrittenste und am weitesten reichende Stimmverbot. Eine Ein-
schränkung des seinem Wortlaut nach scheinbar sehr weit geratenen Tat-
bestands wird seit Bestehen der Stimmverbote diskutiert. Insbesondere
hier sollen Erkenntnisse aus der Rechtsvergleichung zur Auslegung des
Tatbestands beitragen.

Innerhalb des Tatbestands der Vornahme eines Rechtsgeschäfts ist in
jüngster Zeit wieder das Stimmrecht des Gesellschafter-Geschäftsführers
bei der Beschlussfassung über die Festsetzung seiner Vergütung in die Dis-
kussion geraten. In Teil 5 der Arbeit soll deshalb ein besonderer Fokus auf
die Frage der Stimmberechtigung des betroffenen Gesellschafters bei der
Beschlussfassung über seinen Geschäftsführer-Anstellungsvertrag gelegt
und mit Unterstützung einer rechtsvergleichenden Betrachtung unter-
sucht werden.

Obwohl die Frage der Abdingbarkeit des § 47 Abs. 4 GmbHG in der Sat-
zung zum Allgemeinen Teil der Arbeit gehört, wird diese nach einem bes-
seren Verständnis des Sinn und Zwecks der Stimmverbote und aufgrund
der besonderen Diskussion um den Tatbestand der Vornahme eines
Rechtsgeschäfts erst in Teil 6 diskutiert.

Den letzten Schwerpunkt dieser Arbeit bildet im siebten Teil die Unter-
suchung der Stimmverbotsregelungen auf EU-Ebene. Hier sollen vor allem
die Entwürfe zur geplanten Europäischen Privatgesellschaft (Societas Priva-
ta Europaea, SPE) auf das Vorliegen einer Stimmrechtsregelung geprüft
werden. Das auf die Europäische Privatgesellschaft anwendbare Recht soll-
te in erster Linie aus einer schlank gehaltenen Verordnung sowie den Re-
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gelungen der Satzung bestehen. Anhang I der jeweiligen Entwürfe enthält
einen umfangreichen Katalog von Punkten, die die Gesellschafter in der
Satzung regeln sollen. Es wird untersucht, ob die Verordnungsentwürfe
ein Stimmverbot enthalten oder die Regelungsaufträge den Gesellschaftern
die Festsetzung eines Stimmverbots auftragen und welche Rechtsfolgen im
Falle einer Nichtregelung eintreten. Interessant ist hier die Frage, ob eine
einheitliche Regelung entsprechend dem Ziel der SPE vorgesehen ist, oder
ob im Zweifel die jeweiligen nationalen Vorschriften je nach Sitz der SPE
Anwendung finden. Auch im Hinblick auf einen möglichen Rückgriff auf
nationales Recht ist der vorhergehende Rechtsvergleich zwischen einigen
Mitgliedstaaten bedeutsam.
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Grundlagen des Stimmverbots

Die Willensbildung in der GmbH

Eine Körperschaft verfügt über keinen natürlichen Willen. Stattdessen
konstituieren die Einzelwillen der Gesellschafter den für ein Handeln und
die Teilnahme am Rechtsverkehr erforderlichen Willen der Gesellschaft.35

Die Willensbildung in der Gesellschaft erfolgt dadurch, dass die Gesell-
schafter über einzelne Beschlussgegenstände abstimmen und so eine
(Mehrheits-) Entscheidung treffen.

Stimmrecht und Stimmrechtsmacht des GmbH-Gesellschafters

Das Stimmrecht des Gesellschafters

Die Rechte des Gesellschafters lassen sich in Vermögensrechte und Mitwir-
kungsrechte unterscheiden. Wesentliches Vermögensrecht ist das Recht
auf Gewinnbeteiligung, zu den Mitverwaltungsrechten gehören dagegen
Informations- und Kontrollrechte des Gesellschafters. Das Stimmrecht
zählt zu den zentralen mitgliedschaftlichen Verwaltungsrechten des Ge-
sellschafters. Da ein Personenverband keinen natürlichen Willen haben
kann, muss ein Gesamtwille der Mitglieder des Verbands gebildet wer-
den.36 Das Stimmrecht vermittelt dem einzelnen Mitglied die Befugnis zur
Teilnahme an dieser (kollektiven) Willensbildung eines Verbands durch
Beschlüsse.37 Es ist somit ein gestaltendes Mitverwaltungsrecht.38

Mit der Teilnahme an der Beschlussfassung und der Ausübung seines
Stimmrechts kann der Gesellschafter je nach Stimmkraft und Kompetenz-
bereich der Gesellschafterversammlung wesentlichen Einfluss auf Gesell-
schaftsangelegenheiten sowie die Geschäftsführung ausüben. Die der Be-
schlussfassung der Gesellschafter unterliegenden Angelegenheiten bestim-

Teil 1:

§ 2

I.

1.

35 Winnefeld, DB 1972, 1053 (1053).
36 Zöllner, Schranken mitgliedschaftlicher Stimmrechtsmacht, S. 11.
37 Flume, Die juristische Person, S. 201; Lockowandt, Stimmrechtsbeschränkungen,

S. 18; Zöllner, Schranken mitgliedschaftlicher Stimmrechtsmacht, S. 11.
38 Winnefeld, DB 1972, 1053 (1053).
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men sich nach dem Gesetz und der Satzung. Außerdem kann eine von der
Gesellschafterversammlung erlassene Geschäftsordnung einen Katalog von
Geschäften vorsehen, vor deren Abschluss die Geschäftsführung die Zu-
stimmung der Gesellschafterversammlung einholen muss. Unabhängig da-
von kann die Gesellschafterversammlung jederzeit eine Geschäftsführungs-
angelegenheit durch einfachen Gesellschafterbeschluss an sich ziehen.

Das Stimmrecht ist vom Teilnahmerecht des Gesellschafters an der Ge-
sellschafterversammlung zu unterscheiden. Während das Stimmrecht dem
stimmberechtigten Gesellschafter die Mitwirkung an der Entscheidungs-
findung der Gesellschaft emöglicht, erlaubt das Teilnahmerecht dem Ge-
sellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend zu sein und an
der Beratung über die Beschlussgegenstände teilzunehmen.39 Das Teilnah-
merecht ist ein aus der Mitgliedschaft folgendes, in seinem Kern unent-
ziehbares Verwaltungsrecht des GmbH-Gesellschafters. Es steht deshalb
auch solchen Gesellschaftern zu, die für den jeweiligen Beschlussgegen-
stand nicht stimmberechtigt sind, und zwar auch hinsichtlich der Bera-
tung des betreffenden Gegenstands.40 Dem von einem Stimmverbot be-
troffenen Gesellschafter soll dadurch ermöglicht werden, zum einen vor
der Entscheidungsfindung von den anderen Gesellschaftern angehört zu
werden und seine Sichtweise kundzutun und zum anderen sich davon zu
überzeugen, ob die Gesellschafterbeschlüsse formal und inhaltlich geset-
zes- und satzungskonform gefasst wurden.41

Die Geltung des Mehrheitsprinzips

Anders als im Personengesellschaftsrecht, in dem das Erfordernis einer ein-
stimmigen Beschlussfassung dem gesetzlichen Leitbild entspricht, gehört
im Kapitalgesellschaftsrecht das Mehrheitsprinzip zu dessen wesentlichen
Charaktermerkmalen. Für die GmbH bestimmt § 47 Abs. 1 GmbHG, dass
Gesellschafterbeschlüsse grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der abgege-
benen Stimmen zu fassen sind, soweit in der Satzung nichts anderes be-

2.

39 Zöllner, Schranken mitgliedschaftlicher Stimmrechtsmacht, S. 187.
40 BGH, Urt. v. 12.7.1971 – II ZR 127/69, WM 1971, 1150 (1151); Urt. v. 28.1.1985 –

II ZR 79/84, GmbHR 1985, 256 (257); Urt. v. 13.2.2006 – II ZR 200/04, GmbHR
2006, 538 (539); Drescher, in: MünchKomm. GmbHG, § 47 Rn. 136; Zöllner,
Schranken mitgliedschaftlicher Stimmrechtsmacht, S. 187.

41 BGH, Urt. v. 12.7.1971 – II ZR 127/69, WM 1971, 1150 (1151); Urt. v. 13.2.2006 –
II ZR 200/04, NZG 2006, 349 (350); Lohr, NZG 2002, 551 (552).
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stimmt ist.42 Bei der Berechnung der Mehrheit zeigt sich der kapitalistische
Wesenszug der Gesellschaft, denn es wird anders als im Personengesell-
schaftsrecht nicht nach Köpfen, sondern nach Kapitalmehrheit abge-
stimmt.43 Die Stimmkraft, d.h. das Gewicht, das der einzelnen Stimme bei
der Abstimmung zukommt, bestimmt sich bei der GmbH als Kapitalge-
sellschaft nach der Vermögens- oder Kapitalbeteiligung der Gesellschafter.
Gemäß § 47 Abs. 2 GmbHG gewährt jeder Euro der nominellen Beteili-
gung eine Stimme. Maßgeblich für die Berechnung der Mehrheit ist die
Zahl der abgegebenen Ja- und Nein-Stimmen, Enthaltungen bleiben unbe-
rücksichtigt.44 Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.45

Das Mehrheitsprinzip gilt nicht nur für gewöhnliche Gesellschafterbe-
schlüsse im Rahmen des üblichen Geschäftsablaufs, sondern auch für Sat-
zungsänderungen, Auflösungsbeschlüsse und sonstige Grundlagenent-
scheidungen.46 Allerdings sieht das Gesetz hier regelmäßig eine qualifizier-
te Mehrheit, also eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stim-
men, vor. Sie ist u.a. erforderlich bei Beschlüssen über eine Satzungsände-
rung einschließlich der Kapitalerhöhung und Kapitalherabsetzung (§ 53
Abs. 2 GmbHG), die Auflösung der Gesellschaft (§ 60 Abs. 1 Nr. 2
GmbHG), die Ausschließung eines Gesellschafters aus wichtigem Grund,
Verschmelzungs- und Spaltungsbeschlüsse (§§ 50 Abs. 1 Satz 1, 125
UmwG) sowie den Formwechsel (§ 240 Abs. 1 UmwG). Für die Übertra-
gung des gesamten oder nahezu gesamten Gesellschaftsvermögens ist ein
Gesellschafterbeschluss mit Dreiviertelmehrheit des vertretenen Grundka-
pitals erforderlich.47 Das gleiche gilt nach allgemeiner Ansicht für die
punktuelle Satzungsdurchbrechung.48

Nur vereinzelt fordert das Gesetz Einstimmigkeit aller beteiligten Gesell-
schafter, nämlich für die Vermehrung der den Gesellschaftern obliegenden

42 Gemäß § 45 Abs. 2 GmbHG ist § 47 Abs. 1 GmbHG dispositiv. Vgl. zum Mehr-
heitsprinzip und den Gestaltungsmöglichkeiten ausführlich Blath, RNotZ 2017,
218 ff.

43 Fleischer, in: MünchKomm. GmbHG, Einleitung Rn. 29; Raiser/Veil, KapGesR,
§ 43 Rn. 34.Im Gegensatz dazu wird gemäß § 709 Abs. 2 BGB und § 119 Abs. 2
HGB, sofern der Gesellschaftsvertrag das Mehrheitsprinzip vorsieht, die Mehrheit
im Zweifel nach der Zahl der Gesellschafter berechnet.

44 Allgemeine Meinung, vgl. nur Drescher, in: MünchKomm. GmbHG, § 47 Rn. 46.
45 Drescher, in: MünchKomm. GmbHG, § 47 Rn. 46; Altmeppen, in: Roth/Altmep-

pen, GmbHG, § 47 Rn. 12; Zöllner/Noack, in: Baumbach/Hueck, GmbHG, § 47
Rn. 23.

46 Fleischer, in: MünchKomm. GmbHG, Einleitung Rn. 30.
47 BGH, Urt. v. 25.2.1982 – II ZR 174/80, BGHZ 83, 122 – Holzmüller.
48 BGH, Urt. v. 26.4.2004 – II 155/02, NJW 2004, 1860 (1864).
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Leistungen (§ 53 Abs. 3 GmbHG) sowie aufgrund der persönlichen Haf-
tung für die Zustimmung zur Umwandlung in eine Personengesellschaft
(§ 233 Abs. 1 UmwG). Zusätzliche Wirksamkeitserfordernisse wie die Zu-
stimmung aller Gesellschafter gelten außerdem z.B. für die Änderung des
Gesellschaftszwecks (§ 33 Abs. 1 Satz 2 BGB analog) und die Zustimmung
zum Abschluss eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrags.49

Einzelne Gesellschafter betreffende Maßnahmen wie der Eingriff in Son-
derrechte oder eine nicht in der Satzung vorgesehene Einziehung (§ 34
Abs. 2 GmbHG) erfordern die Zustimmung des betroffenen Gesellschaf-
ters.50

Die Mehrheitsregelungen sind dispositiver Natur, davon abweichende
Satzungsregelungen sind grundsätzlich zulässig. In der Satzung können
strengere Mehrheitserfordernisse51, für bestimmte oder alle Beschlüsse Ein-
stimmigkeit52 verlangt und Zustimmungs- oder Vetorechte53 eingeräumt
werden. Für den Auflösungsbeschluss kann die Satzung eine geringere als
die gesetzlich vorgeschriebene Dreiviertelmehrheit vorsehen, eine sat-
zungsmäßige Herabsetzung der Mehrheitserfordernisse für Satzungsände-
rungen und Umwandlungsbeschlüsse ist dagegen nicht zulässig.54

Die Auswirkungen des Mehrheitsprinzips sind erheblich: wer bereits
51 % der Kapitalanteile inne hat, kann bei einfachen Gesellschafterbe-
schlüssen seine Interessen zu 100 % durchsetzen.55 Dadurch hat der Mehr-
heitsgesellschafter weitreichende Einwirkungsmacht56, Minderheitsgesell-
schafter haben dagegen nur begrenzt Einfluss auf die Steuerung der Gesell-

49 Drescher, in: MünchKomm. GmbHG, § 47 Rn. 60; Römermann, in: Michalski,
GmbHG, § 47 Rn. 605; K. Schmidt, in: Scholz, GmbHG, § 47 Rn. 5; Zöllner/
Noack, in: Baumbach/Hueck, GmbHG, § 47 Rn. 29.

50 Zöllner/Noack, in: Baumbach/Hueck, GmbHG, § 47 Rn. 29.
51 BGH, Urt. v. 25.9.1989 – II ZR 304/88, GmbHR 1990, 75 (76). Dies gilt nach

h.M. nicht für die Abberufung von Geschäftsführern aus wichtigem Grund,
BGH, Urt. v. 20.12.1982 – II ZR 110/82, BGHZ 86, 177 (179); Urt. v. 9.11.1987 –
II ZR 100/87, BGHZ 102 (172 (178 f.); Hüffer/Schäfer, in: Habersack/Casper/
Löbbe, GmbHG, § 47 Rn. 21; a.A. Zöllner/Noack, in: Baumbach/Hueck, GmbHG,
§ 38 Rn. 30. Vgl. zur Modifikation des Mehrheitserfordernisses Blath, RNotZ
2017, 218 (225 ff.).

52 Zöllner/Noack, in: Baumbach/Hueck, GmbHG, § 47 Rn. 29.
53 OLG Stuttgart, Urt. v. 8.10.1999 – 20 U 59/99, NZG 2000, 490 (491 f.).
54 K. Schmidt, in: Scholz, GmbHG, § 47 Rn. 10; Zöllner/Noack, in: Baumbach/

Hueck, GmbHG, § 47 Rn. 24.
55 Bachmann/Eidenmüller/Engert/Fleischer/Schön, Geschlossene Kapitalgesellschaft,

S. 28.
56 Wiedemann, GesR, Bd. I, S. 406, formuliert es untechnisch sogar so: „der herr-

schende Gesellschafter beschließt nicht, sondern ordnet an.“.
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schaft und damit auf ihre Investition in das Unternehmen57. Dennoch ist
die Geltung des Mehrheitsprinzips in der GmbH gerechtfertigt. Es er-
schwert die missbräuchliche Ausnutzung von Vetopositionen durch ein-
zelne Gesellschafter, mindert den Einigungszwang und gewährleistet so
eine größere Handlungsfähigkeit und Flexibilität, indem Beschlussfassun-
gen auch ohne oder gegen die Stimmen einer Gesellschafterminderheit ge-
fasst werden können.58 Auch das geringere Haftungsrisiko der GmbH-Ge-
sellschafter im Vergleich zu OHG-Gesellschaftern legitimiert den Verzicht
auf das Einstimmigkeitsprinzip.59

Entsprechend dem Wesen einer Kapitalgesellschaft muss der Einfluss auf
die Willensbildung der Gesellschaft an die jeweilige Investition in das Un-
ternehmen geknüpft sein. Je höher die Investition, desto größer muss der
unternehmerische Einfluss des Gesellschafters sein. Der Anreiz für eine hö-
here Investition als die Mitgesellschafter wäre wesentlich geringer, wenn
sich die Gesellschafter aufgrund des Einstimmigkeitsprinzips stets einigen
müssten oder bei einer Abstimmung nach Köpfen unabhängig von der
Höhe ihres Einlagebetrags den gleichen anteiligen unternehmerischen Ein-
fluss auf die Leitung der Gesellschaft hätten wie ihre Mitgesellschafter.
Eine höhere Investition würde dann allenfalls eine höhere finanzielle Be-
teiligung am Gewinn der Gesellschaft bedeuten, nicht aber einen höheren
Einfluss auf die Geschicke der Gesellschaft.

Ähnlich wie bei einem von den Vertragsparteien ausgehandelten Ver-
trag wird auch bei einer Mehrheitsentscheidung eine interessenausglei-
chende Wirkung angenommen, der überwiegend eine „Richtigkeitsge-
währ“ zukommen soll.60 Mit einer Richtigkeitsvermutung lässt sich das
Mehrheitsprinzip allerdings nicht begründen.61 Es ist nicht davon auszuge-
hen, dass sich die inhaltlich richtige Entscheidung stets in der Mehrheits-
entscheidung durchsetzt.62 Zwar wird ein rational denkender Gesellschaf-

57 Froning, in: Sudhoff, Unternehmensnachfolge, § 38 Rn. 52.
58 Fleischer, in: MünchKomm. GmbHG, Einleitung Rn. 31; K. Schmidt, GesR, § 16 I

2, S. 451 f.
59 Fleischer, in: MünchKomm. GmbHG, Einleitung Rn. 31; ebenso mit Ausnahme

von satzungsändernden Beschlüssen, für die er Einstimmigkeit fordert: K.-P. Mar-
tens, FS 100 Jahre GmbH-Gesetz (1992), 607 (614 f.).

60 K. Schmidt, GesR, § 16 I 2 a) m.w.N.
61 Bachmann/Eidenmüller/Engert/Fleischer/Schön, Geschlossene Kapitalgesellschaft,

S. 28; Fastrich, Funktionales Rechtsdenken, S. 20 f.; Hofmann, Minderheitsschutz
im GesR, S. 10 ff.; Wiedemann, GesR, Bd. I, S. 406.

62 Vgl. dazu Fastrich, Funktionales Rechtsdenken, S. 20; Hofmann, Minderheits-
schutz im GesR, S. 11 f.
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ter sich ausschließlich am Wohl der Gesellschaft orientieren und bei der
Beschlussfassung für die ökonomisch sinnvollste Option abstimmen. In
der Rechtswirklichkeit dagegen ist der Gesellschafter Träger von einem
Bündel verschiedenster Interessen.63 Einfluss in die Entscheidungsfindung
nehmen sowohl die Zugehörigkeit zu bestimmten Interessengruppen, tak-
tische Erwägungen, Sympathie und Antipathie gegenüber Mitgesellschaf-
tern oder von der Abstimmung Betroffenen sowie die persönliche Ein-
schätzung von in die Zukunft gerichteten Entscheidungen.64 Ein Irrtum
der Mehrheit über die inhaltlich „richtige“ Entscheidung ist daher nicht
ausgeschlossen. Allerdings stellt die Investition in das Unternehmen durch
die Beteiligung an der Gesellschaft regelmäßig sicher, dass sich der oder
die Mehrheitsgesellschafter um sachgerechte Entscheidungen bemühen.
Insoweit sitzen Mehrheits- und Minderheitsgesellschafter „im gleichen
Boot“65. Trifft die Mehrheit Entscheidungen gegen das Gesellschaftsinter-
esse, so schadet sie sowohl ihrem eigenen Investitionsinteresse als auch
dem der Minderheitsgesellschafter.66 Auch dieser Interessengleichlauf
durch die gemeinsame finanzielle Beteiligung an der Gesellschaft rechtfer-
tigt das Mehrheitsprinzip in der Kapitalgesellschaft.

Die Abstimmung durch die Gesellschafterversammlung

Die Ausübung des Stimmrechts

Die Ausübung des Stimmrechts erfolgt durch die Stimmabgabe, mit der
der Abstimmende seinen Willen zum Ausdruck bringt, einen Antrag zum
Beschluss zu erheben.67 Nach überwiegender Ansicht handelt es sich bei
der Stimmabgabe um eine auf einen rechtlichen Erfolg gerichtete, emp-
fangsbedürftige Willenserklärung des Gesellschafters.68 Dabei ist gleichgül-

II.

1.

63 Lutter, FS Priester, 417 (423): „Jeder Mensch ist in ein Bündel höchst unterschied-
licher Interessen eingebunden.“.

64 Hofmann, Minderheitsschutz im GesR, S. 11. Vgl. zum Interesse des Gesellschaf-
ters § 3 II 1.

65 Fastrich, Funktionales Rechtsdenken, S. 20.
66 Fastrich, Funktionales Rechtsdenken, S. 20.
67 Götze, GmbHR 2001, 217 (219); Jansen, Stimmrechtsausschluss, S. 20.
68 BGH, Urt. v. 27.10.1951 – II ZR 44/50, NJW 1952, 98 (99); Urt. v. 14.7.1954 – II

ZR 342/53, BGHZ 14, 264 (267); Urt. v. 29. 5. 1967 – II ZR 105/66, BGHZ 48,
163 (173); Bayer, in: Lutter/Hommelhoff, GmbHG, § 47 Rn. 2; Zöllner/Noack, in:
Baumbach/Hueck, GmbHG, § 47 Rn. 7.

§ 2 Die Willensbildung in der GmbH
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